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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80;

BAO §9;

Rechtssatz

Wenn der verantwortliche Vertreter seine abgabenrechtlichen P8ichten auf eine andere Person überträgt, wird er

dadurch nicht von seiner Verantwortung befreit. Es tre:en ihn in einem solchen Fall Auswahl- und Kontrollp8ichten,

deren Verletzung zu Haftungsfolgen nach § 9 BAO führen kann. Es gehört zu den P8ichten des zur Vertretung einer

juristischen Person Berufenen, durch geeignete Aufsichts- und Überwachungsmaßnahmen, insbesondere durch

Einrichtung von Kontrollmechanismen dafür Sorge zu tragen, dass die Erfüllung abgabenrechtlicher P8ichten

tatsächlich erfolgt. Der zur Vertretung einer juristischen Person Berufene hat die Tätigkeit der von ihm beauftragten

Person in solchen Abständen zu überprüfen, die es ausschließen, dass die Verletzung abgabenrechtlicher P8ichten

verborgen bleibt (Hinweis Stoll, BAO-Kommentar, 122 f, und Ritz, Bundesabgabenordnung, § 9 Rz 12).
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